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RS Vwgh 1990/2/1 89/12/0173
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1990

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

72/13 Studienförderung

Norm

ABGB §143;

StudFG 1983 §13 Abs9 idF 1985/361;

Rechtssatz

Wird Unterhalt Dritten gegenüber in Erfüllung einer gesetzlichen Unterhaltsp<icht geleistet, steht der (pauschalierte)

Absetzbetrag ohne Rücksicht auf die Höhe des tatsächlich Geleisteten zu.
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